
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 

 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
Zu TOP: 12.2 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 24 der Hansestadt Stralsund "Wohngebiet 
zwischen Boddenweg und Gustower Weg", Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Vorlage: B 0023/2025 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Die zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 „Wohngebiet 
zwischen Boddenweg und Gustower Weg“ eingegangenen Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB hat die Bürgerschaft geprüft und 
gemäß Anlage 4 abgewogen.  
 
2. Auf der Grundlage des § 10 und des § 12 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) wird der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 24 „Wohngebiet zwischen Boddenweg und Gustower Weg“, gelegen im 
Stadtgebiet Süd, Stadtteil Andershof, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der zugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan in 
der Fassung vom Mai 2025 als Satzung beschlossen. Die Begründung vom Mai 2025 wird 
gebilligt.    
  
3. Der Beschluss ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
  
 
 
Beschluss-Nr.: 2025-VIII-05-0145 
 
Datum: 24.07.2025 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Behrendt 
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